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Kurztitel 

Bildungsdokumentationsverordnung 2021 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 268/2021 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 401/2021 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

§ 4 

Inkrafttretensdatum 

01.09.2021 

Außerkrafttretensdatum 

18.02.2026 

Abkürzung 

BilDokV 2021 

Index 

46/01 Bundesstatistikgesetz; 70/01 Schulverwaltung, Schulaufsicht 

Text 

2. Abschnitt 

Datenverarbeitungen hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler 

1. Unterabschnitt 

Gesamtevidenz 

Erhebungsstichtage der Schulleiterin oder des Schulleiters 

§ 4. (1) Für die Schulen im Geltungsbereich dieser Verordnung ist der 1. Oktober eines jeden 
Kalenderjahres Erhebungsstichtag, soweit die Abs. 2 und 3 nicht etwas Anderes bestimmen. Hinsichtlich 
der Schulerfolgsdaten (Anlage 5 Z 18 BilDokG 2020) ist der letzte Schultag eines jeden Schuljahres 
zusätzlicher Erhebungsstichtag. 

(2) Hinsichtlich der Daten über die Beendigung der jeweiligen Ausbildung an Bildungseinrichtungen 
(§ 5 Abs. 1 Z 15 und Anlage 5 Z 19 BilDokG 2020 sowie Anlage 1 Teil I dieser Verordnung) ist der Tag 
der Beendigung des Schulbesuchs bzw. der Tag des Abschlusses eines Prüfungstermins im Rahmen 
abschließender Prüfungen zusätzlicher Erhebungsstichtag. 

(3) Bei 

 1. lehrgangs- bzw. saisonmäßigen Berufsschulen, Bauhandwerkerschulen (ausgenommen 
Berufstätigenformen) sowie Meisterschulen (ausgenommen Berufstätigenformen), 
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 2. Klassen mit verkürztem Unterrichtsjahr an Schulen für Fremdenverkehrsberufe (ausgenommen 
Berufstätigenformen), an Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (ausgenommen 
Berufstätigenformen) sowie an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und 

 3. Bildungseinrichtungen, deren Bildungsgänge organisatorisch in Semester gegliedert sind, 

ist abweichend von Abs. 1 erster Satz in jedem Kalenderjahr der zweite Montag nach Beginn des 
Lehrganges bzw. nach Beginn des Unterrichtsjahres (Z 1 und 2) bzw. im Falle der Z 3 nach Beginn eines 
Halbjahres Erhebungsstichtag. Hinsichtlich der Schulerfolgsdaten (Anlage 5 Z 18 BilDokG 2020) ist der 
letzte Schultag des Lehrganges bzw. des Unterrichtsjahres (Z 1 und 2) bzw. im Falle der Z 3 des 
Halbjahres zusätzlicher Erhebungsstichtag. 
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